L 17  Vorgezogene Lenkberechtigung gem § 19 FSG

1.) Grundausbildung in der Fahrschule

1.a) Antrag an Behörde (Arzt,

32 Theoriestunden ( Kurs )


      FS Ausbildner, Foto, Zulassungss.


12 Fahrstunden mit dem Fahrschulauto
       Prüfbericht, Fahrschulbest. Praxis)

2.) mit Begleiter 1000 km laut Fahrtenprotokoll mit eigenem Auto

3.) 2 Stunden Fahren und Gespräch mit Fahrlehrer mit eigenem Auto im Beisein 

    eines Begleiters

4.) mit Begleiter 1000 km laut Fahrtenprotokoll mit eigenem Auto

5.) 2 Stunden Fahren und Gespräch mit Fahrlehrer mit eigenem Auto im Beisein eines

     Begleiters

6.) mit Begleiter 1000 km laut Fahrtenprotokoll mit eigenem Auto

7.) 4 Stunden Fahren (Perfektionsschulung, Stadt, Autobahn, Prüfungsvorbereitung, Fahrzeugtechnik) mit Fahrlehrer im  Fahrschulauto (ohne Begleiter)

8.) Computerprüfung (vollendetes 17. Lebensjahr, 3000km Überprüfung muß 

absolviert sein) 

(Ausweis mitbringen, Fahrtenprotokoll, 1.Hilfe  und Foto abgeben, Arzt muss noch gültig sein sonst gibts keine Prüfung!!!!)

9.) Lenkerprüfung mit wahlweise eigenem oder Fahrschulauto

        Prüfungsauto muss in der zweiten Sitzreihe eine Türe haben!!!!!

        (Ausweis nicht vergessen!!!)

Bis zum 18. Lebensjahr ist diese Lenkberechtigung nur in Österreich, England und Nordirland gültig !

Es dürfen maximal 2 Begleiter zur Ausbildung herangezogen werden.

Die Begleiter müssen mind. 7 Jahre im Besitz der Führerscheinklasse „B“ sein.

Während der Ausbildung gilt für Bewerber und Begleiter max. 0,01 mg/l  Alkoholgehalt in der Atemluft.

ACHTUNG: Ohne Reisepass / Personalausweis wird die Prüfung nicht abgenommen!!!

